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1. Bundesregierung beschließt Entwurf 
eines Steueränderungsgesetzes 2025  

 
 
Am 10.9.2025 hat die Bundesregierung den Ent-
wurf eines Steueränderungsgesetzes 2025 be-
schlossen.  
 
Das Gesetz sieht u.a. eine Anhebung der Entfer-
nungspauschale, die Aufhebung der zeitlichen 
Befristung der Mobilitätsprämie, die Reduzierung 
der Umsatzsteuer für Speisen in der Gastrono-
mie sowie diverse Änderungen im Gemeinnüt-
zigkeitsrecht vor. 
 
Folgende Maßnahmen sind im Entwurf für das 
Steueränderungsgesetz 2025 vorgesehen: 
 
Die Entfernungspauschale wird zum 1.1.2026 
einheitlich auf 38 Cent ab dem ersten gefahrenen 
Kilometer erhöht. Bisher galt dieser Satz erst ab 
dem 21. Kilometer. 
 
Mit der Aufhebung der zeitlichen Befristung der 
Mobilitätsprämie erhalten Steuerpflichtige mit 
geringeren Einkünften auch nach 2026 weiterhin 
die Mobilitätsprämie. 
 
Der Umsatzsteuersatz für Restaurant- und 
Verpflegungsdienstleistungen, mit Ausnahme 
der Abgabe von Getränken, wird von derzeit 19 
Prozent ab dem 1.1.2026 auf 7 Prozent gesenkt. 
 
Im Gemeinnützigkeitsrecht sind folgende Ände-
rungen vorgesehen: 
 
Die Freigrenze für den steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb wird auf 50.000 € 
angehoben. Damit werden Geschäftsbetriebe, 
die lediglich geringe Umsätze erwirtschaften, mit 
ihren Gewinnen von einer Körperschaft- und 
Gewerbesteuerbelastung freigestellt. 
 
Zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements 
wird die Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale 
auf (von 3.000 € auf) 3.300 € bzw. (von 840 € 
auf) 960 € angehoben. 
 
Die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung wird 
für steuerbegünstigte Körperschaften, deren Ein-
nahmen bis 100.000 € pro Jahr betragen, abge-
schafft. Das betrifft rund 90 Prozent der steuer-
begünstigten Körperschaften. Diese Erleichte-
rung kommt insbesondere den kleinen und mittle-
ren steuerbegünstigten Körperschaften zugute, 

die oftmals nicht steuerlich beraten sind und die 
insbesondere auf ehrenamtlich tätige Personen 
angewiesen sind. 
 
Auf eine Sphärenzuordnung von Einnahmen bei 
Körperschaften mit Einnahmen bis 50.000 € wird 
verzichtet. Steuerpflichtige, wirtschaftliche Ge-
schäftsbetriebe und Zweckbetriebe, die bis zu 
50.000 € einnehmen, müssen keine Abgrenzung 
und Aufteilung dahingehend vornehmen, ob die-
se Einnahmen dem steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb oder einem Zweckbetrieb 
zuzuordnen sind. 
 
Die Anschaffung und der Betrieb von Photovolta-
ikanlagen sollen möglichst geringen bürokrati-
schen Hürden begegnen. Bislang konnte der Bau 
und der Betrieb von Photovoltaikanlagen den 
Status der Gemeinnützigkeit gefährden. Mit der 
Neuregelung wird klargestellt, dass nun unter 
bestimmten Voraussetzungen diese Betätigung 
unschädlich für den Status der Gemeinnützigkeit 
ist. 
 
In den Regierungsentwurf neu aufgenommen 
wurde eine Änderung im Zivilrecht (§ 31a Abs. 1 
Satz 1 und § 31b Abs. 1 Satz 1 BGB), nach der 
die ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen in erwei-
tertem Umfang von Haftungsrisiken freigestellt 
werden soll. Hierzu soll die Vergütungsgrenze für 
das vereinsrechtliche Haftungsprivileg angeho-
ben werden. Wer sich in einem Verein engagiert, 
soll künftig von einem gesetzlichen Haftungsprivi-
leg profitieren, wenn er oder sie für die Tätigkeit 
im Verein maximal 3.300 € jährlich erhält. 
 

Wichtiger Hinweis: Diese Informationen basie-
ren auf einer Pressemitteilung. Zunächst muss 
ein finaler Gesetzentwurf vorgelegt werden, der 
sowohl Bundestag als auch Bundesrat passieren 
muss. Wir werden Sie weiter unterrichten.  

 
 
2. BMF legt Siebte Verordnung zur Ände-

rung steuerlicher Verordnungen vor 
 
Fas Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat 
mittlerweile eine neue Verordnung zur Änderung 
steuerlicher Verordnungen vorgelegt, die insbe-
sondere für die ertragsteuerliche Bewertung und 
Berechnung der Afa-Bemessungsgrundlage Be-
deutung entfalten dürfte.  
 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/79084_31a/?SprungMarke=ja_1sn_1
https://datenbank.nwb.de/Dokument/79084_31b/?SprungMarke=ja_1sn_1
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Folgendes ist mittels Änderungen der Einkom-
mensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV 
geplant:  
 

– Anpassung der Grenzen, nach denen ei-
genbetrieblich genutzte Grundstücksteile 
steuerlich nicht als Betriebsvermögen be-
handelt werden müssen (§ 8 EStDV)  
 

– Normierung einer rechtssicheren und ein-
heitlichen Vorgehensweise bei der Auftei-
lung eines Gesamtkaufpreises für ein be-
bautes Grundstück nach dem Verhältnis 
der Verkehrswerte auf den Grund und Bo-
den sowie das Gebäude unter Berücksich-
tigung der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung und den anerkannten Grundsätzen 
der Verkehrswertermittlung von Grundstü-
cken (§ 9b EStDV)  

 
– Ergänzung der Kriterien für den Nachweis 

einer kürzeren tatsächlichen Nutzungs-
dauer im Sinne des § 7 Absatz 4 Satz 2 
EStG und Vorlage eines für diese Zwecke 
nach persönlicher Vorortbesichtigung er-
stellten Gutachtens (§ 11c EStDV)   
 
Gerade dieser Punkt soll dem Gutachten-
auftrieb Einhalt gewähren, nach dem mit 
einfachen Gutachten Restnutzungsdauern 
argumentativ verkürzt werden können. 
Dies kann auch Gutachten der Vorjahre 
betreffen, die dann im aktuellen Jahr nicht 
mehr für eine Verkürzung herangezogen 
werden können, wenn sie die neuen Krite-
rien nicht erfüllen. 

 
– Anpassung des in § 60 Absatz 1 und 3 

EStDV genannten Umfangs, der der Steu-
ererklärung beizufügenden Unterlagen (u. 
a. Bilanzbestandteile).  
 
Hier sollen erhöhte Anforderungen für die 
„E-Bilanz“ geregelt werden,  

 
 
3. E-Rechnung: Entwurf einer neuen An-

weisung  
 
Bevor die elektronische Rechnung (E-Rechnung) 
für die meisten inländischen Unternehmen im 
B2B-Wirtschaftsverkehr zum 1.1.2025 zur Pflicht 
geworden ist, hatte das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) sein erstes Anwendungsschrei-
ben am 15.10.2024 veröffentlicht. Weitere beab-

sichtigte Ergänzungen hat das BMF durch ein 
Entwurfsschreiben am 25.6.2025 zur Stellung-
nahme an die Verbände versendet. Die endgülti-
ge Version des Änderungs- bzw. Ergänzungs-
schreibens soll im Laufe des vierten Quartals 
2025 veröffentlicht werden. Der Umsatzsteuer-
anwendungserlass soll umfassend an die gesetz-
lichen Regelungen angepasst werden. 
 
Fehler im ersten BMF-Schreiben werden in dem 
Entwurf korrigiert. Zu beachten ist danach, dass 
beschädigte Dateien, die als E-Rechnung ver-
sendet werden, eine sonstige Rechnung darstel-
len. Nur eine Rechnung, die dem Format EN 
16931 entspricht, stellt somit auch eine E-
Rechnung dar. 
 
Die Regelungen zur E-Rechnung für Kleinunter-
nehmen im BMF-Schreiben vom 15.10.2024 
sollen an die Änderungen im Rahmen des 
Wachstumschancengesetzes angepasst werden. 
Für die freiwillige Nutzung einer E-Rechnung 
durch ein Kleinunternehmen in anderen als den 
zugelassenen Formaten benötigen diese die 
zumindest konkludente Zustimmung des jeweili-
gen Empfängers. 
 
Ausweislich des Entwurfs soll eine Rechnungs-
korrektur der ursprünglichen Rechnung nicht 
erforderlich sein, wenn sich lediglich die Bemes-
sungsgrundlage ändert, z. B. wegen Mängelrü-
gen im Rahmen einer Bauabnahme. Wenn sich 
allerdings der Leistungsumfang oder der Leis-
tungsgehalt ändern, soll eine Rechnungskorrek-
tur erforderlich sein. Bei nachträglichen Entgel-
terhöhungen soll der gleiche Rechnungstyp ge-
nutzt werden, wie z. B. bei der Rechnungskorrek-
tur. 
 
Auch bei der E-Rechnung ist eine GoBD-
konforme Aufbewahrung erforderlich. Selbst, 
wenn nur der strukturierte Teil der E-Rechnung 
der 8-jährigen Aufbewahrungsfrist unterliegt, ist 
der Bildteil GoBD-konform zu verwahren. 
 
 
4. Steuerfreiheit bei Rückabwicklung einer 

Anteilsübereignung   
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu 
entscheiden, ob die Rückabwicklung einer An-
teilsübertragung von GmbH-Anteilen unter Ehe-
leuten rückwirkend die Steuerpflicht des ur-
sprünglich steuerpflichtigen Übertragungsvor-
gangs entfallen lässt. 
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Ein zusammen zur Einkommensteuer veranlag-
tes Ehepaar vereinbarte abweichend vom ge-
setzlichen Güterstand der Zugewinngemein-
schaft mit notariellem Vertrag den Güterstand der 
Gütertrennung. Der Ehemann war an einer 
GmbH beteiligt. Zum Ausgleich des Zugewinns 
übertrug er seiner Ehefrau Anteile an der GmbH. 
Die Eheleute gingen aufgrund steuerlicher Bera-
tung übereinstimmend davon aus, dass diese 
Übertragung steuerfrei sein würde und erklärten 
in der Einkommensteuererklärung keinen Veräu-
ßerungsgewinn. Dies sah das Finanzamt anders 
und setzte entsprechende Einkommensteuer 
bezogen auf den Übertragungsvorgang fest. 
 
Daraufhin schlossen die Eheleute eine notarielle 
Änderungsvereinbarung. Die Ehefrau übertrug 
ihrem Ehemann die GmbH-Anteile zur Alleinbe-
rechtigung zurück und trat die Gesellschaftsan-
teile an ihn ab. Sie vereinbarten nunmehr eine 
Geldzahlung des Ehemannes an seine Frau. 
Diese stundete ihrem Mann jedoch die Zahlung. 
Es wurde vertraglich festgehalten, dass die Ehe-
leute im ursprünglichen Vertrag von dessen 
Steuerfreiheit ausgegangen waren. 
 
Sowohl das Finanzgericht (FG) als auch der BFH 
schlossen sich der Auffassung der Kläger an und 
entschieden, dass die rückwirkende Änderung 
des Ehevertrags anzuerkennen sei, da die Ehe-
leute darlegen und nachweisen konnten, dass sie 
den ursprünglichen Vertrag nur deshalb so ge-
schlossen hatten, weil sie übereinstimmend von 
der Steuerfreiheit ausgegangen waren. Somit sei 
die Geschäftsgrundlage ausnahmsweise entfal-
len. 
 
Insbesondere komme es nicht darauf an, ob das 
Finanzamt von den Umständen, die Geschäfts-
grundlage des ursprünglichen Vertrags geworden 
waren, Kenntnis hatte. 
 
 
5. Pflichtteilsverzicht gegen abgetretene 

Abfindung in Raten  
 
Gesetzliche Erben sind pflichtteilsberechtigt, 
wenn sie nahe Angehörige sind, z. B. Kinder und 
Ehepartner, Eltern kann ein Pflichtteil zustehen, 
wenn Erblasser keine Abkömmlinge (Kinder oder 
Enkel) hat.  
 
Der Pflichtteilsverzicht ist vor allem für vermö-
gende Erblasser mit illiquiden Vermögenswerten, 

wie z. B. Immobilien oder Unternehmen, ein In-
strument, im Erbfall die Zerschlagung oder Ver-
äußerung der Vermögenswerte unter den Erben 
bzw. Pflichtteilsberechtigten zu vermeiden. Die 
Gestaltung eines notariellen Vertrags mit Pflicht-
teilsverzicht erfolgt in der Regel durch eine an-
gemessene Abfindung. Anderenfalls könnte er 
sittenwidrig sein. Eine rechtliche Beratung sollte 
neben der steuerlichen Beratung zuvor in An-
spruch genommen werden. 
 
Hierneben sind aber auch die erbschaft- bzw. 
schenkungs- und einkommensteuerlichen Folgen 
eines Pflichtteilsverzichts gegen Abfindung zu 
beachten, die je nach Gestaltung unterschiedlich 
sein können. An dieser Stelle soll ausschließlich 
eine Betrachtung der einkommensteuerlichen 
Seite erfolgen. 
 
Hierzu hatte das Hessische Finanzgericht (FG) 
über folgenden Fall zu entscheiden: Eine Pflicht-
teilsberechtigte hatte zu Lebzeiten ihrer Eltern 
per notariellem Vertrag auf ihren künftigen 
Pflichtteilsanspruch verzichtet. Der zukünftige 
Erbe, ihr Bruder, verpflichtete sich zur Zahlung 
einer zinslos gestundeten Abfindung in Raten. 
Eine Rate wurde innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsschluss fällig, die andere später. Diese 
Forderungen traten die Eltern an die Pflichtteils-
berechtigte ab. Die Raten wurden pünktlich ge-
zahlt.  
 
Grundsätzlich stellt der Verzicht auf einen noch 
nicht entstandenen Pflichtteilsanspruch vor dem 
Tod des Erblassers nach der Rechtsprechung 
des BFH keinen einkommensteuerbaren Vor-
gang dar. 
 
Eine Abfindung in Raten an eine pflichtteilsbe-
rechtigte Person ist nach der BFH-
Rechtsprechung ebenfalls nicht einkommensteu-
erbar. Auch kann eine Ratenzahlung (zinslos) 
gestundet werden, allerdings nur bis zu einem 
Jahr. Bei zinslosen Stundungen von über einem 
Jahr ist in der Regel ein fiktiver Zinsertrag mit 
einem Zinssatz von 5,5 % durch Aufteilung der 
Raten in einen Kapitalanteil und einen Zinsanteil 
vorzunehmen. Der fiktive Zinsertrag ist zu ver-
steuern. 
 
Im vorliegenden Fall hat das hessische FG ent-
schieden, dass ein Pflichtteilsverzicht gegen Ab-
tretung einer Forderung insoweit Einkünfte aus 
Kapitalvermögen darstellt und nicht steuerfrei ist, 
als es lediglich um den Zinsanteil der zweiten 
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Rate geht. Dies gilt auch dann, wenn die Rate in 
Gestalt eines Abfindungsbetrags zinsfrei gestun-
det wird. Der Fall sei nicht mit dem eines Ver-
zichts auf einen noch nicht entstandenen Pflicht-
teilsanspruch vergleichbar. 
 
Die Besteuerung des Zinsanteils erfolgte im zu 
entscheidenden Fall jedoch anstatt zum persönli-
chen Einkommensteuertarif mit dem in der Regel 
geringeren gesonderten Steuertarif. Dies ist zwar 
bei sich nahestehenden Personen nicht möglich, 
das FG war hier allerdings der Auffassung, dass 
„nahestehend“ nicht im Sinne eines familien-
rechtlichen Verwandtschaftsverhältnisses zu 
verstehen sei, sondern im Sinne eines absoluten 
Abhängigkeitsverhältnisses. Eine solche Abhän-
gigkeit sah das FG hier nicht. 
 
Die Revision wurde beim BFH eingelegt, eine 
Entscheidung steht noch aus. 
 
 
6. BFH: Zugangsvermutung infrage ge-

stellt  
 
Der BFH hatte über einen Fall zu entscheiden, 
bei welchem der Rechtsbehelf einen Tag zu spät 
eingelegt wurde. Die Klägerin hatte den Steuer-
bescheid per Brief erhalten. Sie war beruflich 
längere Zeit abwesend. Der Briefkasten wurde 
von Dritten geleert, unter anderem war auch der 
Steuerbescheid, gegen den dann verspätet Ein-
spruch eingelegt wurde, zugegangen. An wel-
chem Tag der Zugang erfolgte, war nicht nach-
zuweisen. 
 
Der Steuerbescheid wurde an einem Freitag, den 
15., versendet und galt nach der damals gelten-
den 3-tägigen Zustellungsfiktion am Montag, den 
18., als zugestellt. Nach der nun neuen Rechts-
lage wäre es der 19. gewesen. Die Klägerin ließ 
am 19. Einspruch einlegen, nach der früheren 
Gesetzesfassung einen Tag zu spät. Sie trug vor, 
der Zustelldienst würde am Samstag nie zustel-
len, sodass die Zustellfrist um einen Tag zu ver-
längern sei. Dies lehnte der BFH ab, da innerhalb 
der Frist zumindest an einem Tag Post zugestellt 
wurde, nämlich am Montag. Da die Klägerin nicht 
habe nachweisen können, dass der Bescheid 
erst am 19. zugegangen war bzw. sie auch den 
Zugang als solches nicht abstritt (dann hätte das 
Finanzamt den Zugang beweisen müssen), war 
die Einspruchsfrist versäumt. 
 

Wer Dritte den Briefkasten leeren lässt, sollte bei 
Behördenpost immer das Zugangsdatum auf 
dem Umschlag vermerken lassen. 
 
 
7. Entgeltliche Ablösung eines Nieß-

brauchsrechts an GmbH-Anteilen 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte über folgenden 
Fall zu entscheiden: Eine Mutter hatte 49 % ihrer 
GmbH-Anteile mit jeweils 24,5 % per Schenkung 
an ihre beiden Töchter übertragen und sich hier-
bei den Nießbrauch vorbehalten. Sie erhielt le-
diglich den Gewinn. Die Gesellschafterrechte, 
also Mitgliedsrechte, wirtschaftlichen Chancen 
und Risiken, erhielten die Töchter. 
 
Diese haben die GmbH-Anteile sodann in der 
Zukunft veräußert, die Mutter hat das Nieß-
brauchsrecht daraufhin aufgegeben und einen 
Ablösebetrag erhalten. Das zuständige Finanz-
amt (FA) hat diesen bei der Mutter als Einkünfte 
auf Kapitalvermögen besteuert, wogegen diese 
nach erfolglosem Einspruchsverfahren klagte. 
Das Finanzgericht (FG) gab der Klage statt. Der 
BFH schloss sich der Auffassung des FG an, 
dass der Ablösebetrag für den Vorbehaltsnieß-
brauch an den GmbH-Anteilen bei der Mutter 
nicht steuerbar sei. Das wirtschaftliche Eigentum 
an den GmbH-Anteilen habe nicht bei der Nieß-
braucherin, der Mutter, gelegen, sondern bei den 
Töchtern, da diese den Gewinn erhielten. Die 
Mutter als Berechtigte sei nicht zu besteuern. 
 
Wer beabsichtigt, GmbH-Anteile zu übertragen, 
sollte sich im Vorfeld steuerlich beraten lassen, 
um das steuerlich beste Ergebnis zu erzielen. Es 
stellt sich allerdings die Frage, wie lange der 
Gesetzgeber diese sehr vorteilhafte Sicht beibe-
halten wird.  
 
 
8. Digitaler Datenaustausch startet 2026 
 
Ab dem 1.1.2026 erfolgt der digitale Datenaus-
tausch zwischen den Privaten Kranken- und 
Pflegeversicherungen einerseits und dem Bun-
deszentralamt für Steuern (BZSt) bzw. dem 
Lohnabrechnungssystem andererseits. Die digi-
tale Übermittlung soll das bisher papierbasierte 
Verfahren ersetzen, manuelle Nachmeldungen 
sind dann nicht mehr zulässig. 
 
Das bedeutet, dass Arbeitnehmern Nachteile 
entstehen, wenn der Datenaustausch nicht kor-
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rekt durchgeführt wird, sowohl beim Lohnsteuer-
abzug als auch bei der Einkommensteuerveran-
lagung. Hierbei spielt es keine Rolle, ob der Ar-
beitgeber selbst die Meldungen durchführt oder 
durch einen Dienstleister durchführen lässt. Es 
wird daher dringend angeraten, sowohl intern als 
auch extern Personal und Dienstleister zu schu-
len bzw. sich selbst das Wissen anzueignen, 
Zuständigkeiten und Schnittstellen zu prüfen. 
 
 
9. Änderungen zur ausländischen 

UStIDNr.  
 
Mit Schreiben vom 6.6.2025 hat das Bundesmi-
nisterium der Finanzen verfahrensrechtliche und 
materiell-rechtliche Änderungen zur Bestätigung 
ausländischer UStIDNr. mit Wirkung seit dem 
20.7.2025 bekanntgegeben und schreitet hiermit 
auf dem Weg zur weiteren Digitalisierung voran. 
 
Künftig ist das Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) für diese Aufgabe zuständig. Telefonische 
und schriftliche Anfragen sind seither nicht mehr 
zulässig, nur Anfragen über die Homepage des 
BZSt. Anfrageberechtigt sind nur im Besitz einer 
deutschen UStIDNr. befindliche Unternehmen. 
Eine ausschließlich steuerliche Erfassung reicht 
nicht aus. 
 
Betroffene Unternehmen, insbesondere von in-
nergemeinschaftlichen Lieferungen Betroffene, 
sollten daher rechtzeitig die Erteilung der deut-
schen UStIDNr. beantragen, um weiterhin Anfra-
gen an das BZSt richten zu dürfen. 
 
 
10. Datenaustausch über Finanzkonten in 

Steuersachen 
 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat 
mit Schreiben vom 3.6.2025 eine neue Liste der 
Länder veröffentlicht, mit denen die Bundesre-
publik Deutschland einen Austausch der Finanz-
kontendaten per automatischem Datenaustausch 
zum 30.9.2025 vornimmt. Basis sind die Daten, 
die Finanzinstitute zum 31.7.2025 an das Bun-
deszentralamt für Steuern für das Jahr 2024 zu 
übermitteln haben. Übermittelt werden Informati-
onen über Finanzkonten in Steuersachen. 
 
Die Liste ist auf 115 Länder angewachsen. Sie 
kann auf der Homepage des BMF abgerufen 
werden unter Service – Publikationen – Steuern 
– BMF-Schreiben – 3. Juni 2025. 

11. IBAN-Abgleich bei Überweisungen ab 
Oktober 2025 

 
Viele Betrugsmaschen beruhen darauf, dass 
Überweisungen scheinbar an den richtigen Emp-
fänger gehen, in Wahrheit aber auf Konten von 
Betrügern landen. Der künftig verpflichtende Ab-
gleich von Empfängername und IBAN soll hier 
Abhilfe schaffen. 
 
Ab dem 9.10.2025 sind Banken und Sparkassen 
verpflichtet, vor der Freigabe einer SEPA-
Überweisung den Namen des Zahlungsempfän-
gers mit der eingegebenen IBAN abzugleichen. 
Für nahezu alle Überweisungen in Euro, egal, ob 
per Online-Banking oder am Schalter, und auch 
für Echtzeitüberweisungen gilt diese sogenannte 
Empfängerüberprüfung. Dieses Verfahren wird 
auch als Verification of Payee (VoP) bezeichnet. 
 
So läuft die Prüfung ab:  

• Eingabe von Name und IBAN im Online-
Banking (oder Filiale)  

• Abfrage der Bank bei der Empfängerbank, ob 
der Name zur IBAN passt (geschieht automa-
tisiert und dauert nur wenige Sekunden)  

• Es erfolgt eine Rückmeldung (meistens in 
Form eines Ampelsystems): 
o Grün (Match): Alles passt, Überweisung 

kann sicher freigegeben werden.  
o Gelb (Close Match): Kleine Abweichungen 

(z. B. Schreibfehler oder unterschiedliche 
Schreibweisen). Meist wird der korrekte 
Name angezeigt. 

o Rot (No Match): Name und IBAN passen 
nicht zusammen – Überprüfung dringend 
empfohlen, ggf. Bankdaten überprüfen 
oder den Zahlungsempfänger kontaktieren.  

o Kein Ergebnis: Prüfung war technisch nicht 
möglich (z. B. bei Ausfällen) – Überwei-
sung nicht freigeben, Rückfrage erforder-
lich.  

 
 
 

Achtung: Wer eine Überweisung trotz Warnung 
ausführt, haftet selbst. Nur wenn der Abgleich 
zuvor ausdrücklich ergeben hat, dass Name und 
IBAN übereinstimmen, übernimmt die Bank ab 
Oktober die Haftung, falls das Geld nicht beim 
Empfänger ankommt. 

 
 
 
 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2025-06-03-dataustausch-priv-kv-pv-finw-arbeitg.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2025-06-03-dataustausch-priv-kv-pv-finw-arbeitg.html
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Tipps für die Praxis: Beachtung der korrekten 
Schreibweise bei der Überweisungserfassung. 
Für Unternehmen ist die genaue Datenpflege 
besonders wichtig, denn die Lieferanten- und 
Rechnungsdaten müssen identisch mit dem bei 
der Bank hinterlegten Kontoinhaber sein. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.),  
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer, 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

10.10.2025 
Zahlungsschonfrist – 13.10.2025 

Sozialversicherungsbeiträge 
* In den Bundesländern, in denen der 31.10. ein Feiertag (Re-
formationstag)  
ist, verschieben sich die Termine auf den 23. bzw. 27.10.2025 
 

Abgabe der Erklärung – 24.10.2025 *, 24 Uhr 
Zahlung – 28.10.2025 * 

  

 
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

seit 1.7.2025 =   1,27 % 
1.1. – 30.6.2025 = 2,27 % 

1.7. – 31.12.2024 =   3,37 % 
1.1. – 30.6.2024 =   3,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
  

  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2025: August = 122,3; Juli = 122,2; Juni = 121,8; Mai = 121,8; 
April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; Januar = 120,3 
2024: Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; 
September = 119,7 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch 
nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rechtsstand: 3.9.2025 

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

